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Cap . IV , 35

ia

Noch einige gluͤckliche Ereigniſſe aus dieſem

Zeitabſchnitt . ( 1771 — 1776 . )

Etwelche Wohlthaten fuͤrs ganze Land , beſonders die

mehr cultivirten Landſtraſſen und die gleichwohl erleich —
terten Frohn - Einrichtungen . Des Erbprinzen Zutritt in

das Miniſterium , Seine Vermaͤhlung und die Amalien⸗

Stiftung .

Auſſer den erzaͤhlten bbadiſchen Anſtalten , haben

einige auch das Durlachiſche in den befragten Jahren

erfreut . Der Markgraf hob im ganzen Land auf : den

Todfall , der bisher von den im Lande verſtorbenen

Fremden erhoben ward ; die Freundſchafts —

Loſung , die durch das Recht der Verwandten , ein

verkauftes Guͤterſtuͤck an ſich zu ziehen , das Verkehr

hemmte *) ; all den Zunft - Zwang , der vorhin auf den

Lederhandel und auf die Unſchlitt - Ausfuhr

gelegt war . Dabei wurde in der lezt gedachten Verord⸗

nung der Grundſaz ausgeſprochen : „ da wir uͤber —

„ haupt den freien Verkauf der von Unſern

„ Unterthanen erzielt werdenden Produc⸗

„ ten zu begünſtigen geſonnen ſind ꝛc. “ . Aus

*) Eine nachgekommene Verordnung v. 1778 behielt gleich⸗

wohl die Freundſchafts - Lofung im Bbadiſchen , ausnahms⸗

weiſe bei , ſo oft der Kaͤufer und der Loſende verſchiedener

Religion ſind . Es war fuͤr den Augenblick noch wichtiger ,
den nahen Misdeutungen zuvor zu kommen .
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36 Cap . IY .

einer aͤhnlichen Ruͤckſicht, auf die Sicherung des Cre -

dits , wurde den Fauſtpfaͤndern das Recht verliehen , daß

der Inhaber ſie , bei einem ſpaͤtern Gantausbruch , nicht

in die Maſſe zuruͤckliefert ohne zuerſt befriedigt zu ſeyn .

Auf die Landſtraſſen wurde , 1773 , ein weitfuͤh⸗

render Plan gerichtet . Man fing mit der Herſtellung

der wenigen an , die ſchon vorhanden und in beiden

Landestheilen ſo vernachlaͤſſigt waren , daß ſie gemeinen

Feldweegen glichen ; beſchloß aber , viel mehrere allmaͤlig

bauen zu laſſen . Der Markgraf wollte zwiſchen Seinen

und allen nachbarlichen Landen die Ein⸗ , Durch - und

Ausgaͤnge ſo leicht als moͤglich machen , uͤberzeugt , daß

der ungehinderte Verkehr den groͤßten wechſelſeitigen

Vortheil bringe , und das Land gegen Mangel , oder

Theurung von mannichfaltigen Producten , ſchuͤzen helfe .

Er verfolgte dieſen groſen Gedanken bis zu einer finan⸗

ziellen Schwaͤrmerei , indem Er nicht blos beim ſchwaͤ⸗

biſchen Kreis - Convent gegen die Einfuͤhrung eines Chauſ⸗

ſeegeldes laut ſprechen ließ und , da die Stimmenmehr⸗

heit gegen Ihn ausfiel , doch die von Ihm angetragene

Maͤſigung — wornach nur ein halber Kreuzer fúr da

Pferd , auf eine Stunde Weegs , gelegt wurde — fuͤr

den Kreis durchſezte , ſondern in Seinem Lande dennoch ,

zur Verwunderung der Reiſenden und Fuhrleute , gar

keinen ſolchen Einzug machen ließ ) . Bon 1775 an

*) Erſt 1803 , da bei erhaltener Kurwuͤrde , Laͤnder anfielen ,
worin ein Straſſengeld laͤngſt eingefüͤhrt war , ließ ſich
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Cap . IV . 37

wurde ein Generalſtraſſen - Inſpector , fuͤr diefe Direction

im ganzen Land , aufgeſtellt , welcher mit zwei bedeutenden

Geſchaͤften anfing — mit dem Straſſendiſtrict uͤber den

Schlingener Berg , der gemeinſchaftlich mit biſchoͤflich—

baſeliſchen und mit vorderoͤſtreichiſchen Stellen und Un —

terthanen zu bearbeiten war , um die Landvogtei Roͤteln

und das Oberamt Badenweiler ſchoͤner und nuͤzlicher zu

verbinden ; ſodann mit einer gegluͤckten Negociation im

Ausland , beſtehend in dem Betrieb einer Straſſe durch

das oͤſtreichiſche Frickthal und uͤber den Bozberg bei der

ſchweizeriſchen Stadt Bruͤck , gegen Zurzach — wodurch

unſer Oberland einen neuen Zweig des bedeutenden Tran —

ſites nach Italien , und einen vermehrten Abſaz ſeiner

eigenen Producte , gewann . Die wirthſchaftlichen Re⸗

geln zu unſerm Straſſenbau beruhten auf folgenden

Grundzuͤgen : die Materialien , alle in der Frohn herbei -

gefuͤhrt, wurden auf die Zettelbeſcheinigung des Ge —

neralinſpectors , und auf Kammer - Decretur , von den

Landkaſſen baar bezahlt ; die Handwerker und Straſſen⸗

arbeiter desgleichen . Die Privat - Guͤterſtce , welche

zum nuͤzlichſten Straſſenzug erforderlich erklaͤrt waren ,

wurden auf der Stelle abgeſchaͤzt und die Eigenthuͤmer

voll entſchaͤdigt. Von Diſtanz zu Diſtanz waren Straſ —

Carl Friederich , wiewohl nur nach wiederholten An⸗

traͤgen bewegen , ein maͤſiges einzuführen , und die reine

Rente davon auf neue Verwendungen zum Straſſenbau
zu beſtimmen .



38 Cap . IV .

ſenknechte , um tåglih den entbedten Maͤngeln abzuhelfen ,

in jedem Amte aber ein Obmann über jene , und zur

Hilfleiſtung bei der Generaldirection , einige Ingenieure

beſtellt . Die Deckung der Koſten — ſo weit ſie nicht

aus andern kleinen Mitteln , z. E . aus dem hiezu deſti⸗

nirten Zollbetrag von Vorſpannspferden , erleichtert waz

ren — geſchah mittelſt einer Zuthat auf die jaͤhrliche

Schazungs⸗Ausſchreibung , weßwegen der Generalin⸗

ſpector einen Plan und Uiberſchlag der Straſſen - Koſten

in jedem bevorſtehenden Jahr , vorlegen mußte .

Ein ſcharfes Verbot ging , bald nach dem Anfall ,

gegen die ungebuͤhrlichen Frohnen aus ; es ſollen auſſer

den Jagd⸗ , Landes⸗ und Gemeinsfrohnen , keine den

Unterthanen , ohne ſpecielle Kammererlaubniß , mehr

angefordert werden . Dieſes galt zwar vorzuͤglich die

Mißbraͤuche im Bbadiſchen , die ſo gros waren , daß

die Raſtatter Regierung ſchon vor dem Anfall helfen

wollte , und einen Frohn⸗Etat fertigen ließ , aus dem

wir wahrnehmen , daß die Unterthanen der meiſten dor⸗

tigen Aemtes , an Hand - und Fuhrfrohnen , dreimal ſo

viel leiſteten , als die durlachiſchen . Die Jagden —

nicht nur die des Hofes , ſondern noch vieler kleinen

Leute — waren ungleich ſtaͤrker; jeder Beamte ; jeder

mit Diaͤt bezahlte Scribent , bot fuͤr ſein Aus⸗ und Heim -

fahren den Landmann zur Frohnfuhr auf , und aus

Mangel von Ordnung und Aufſicht bei dem eigentlichen

Frohngeſchaͤft , kam die Reihe deſto oͤfter an den nehm⸗

lichen Belaſteten .
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Aber im Durlachiſchen ſahen wir in denſelben

177o0er Jahren eine andere groͤſſere Bewegung im Frohn —

weſen , wobei der Wille eines menſchenfreundlichen Re⸗

genten , abermals noch weiter ging , als die Vollziehung

folgen konnte , die aber immer zur Wohlthat wurde .

Der ſchwere Gegenſtand verdient einige Nachholung

ſeiner fruͤhern Geſchichte . Die badiſchen Unterthanen

haben , nach alten Landesordnungen , ungemeſſene Frohn⸗

dienſte zu leiſten , die in Herrſchafts - , Landes - und

Gemeinfrohnen beſtehen . Unter Carl Wilhelm fin⸗

det man ſchon den Verſuch einer Frohnkaſſe und einer

Frohnverwaltung . Unter der vormundſchaftlichen Zeit

( 1746 ) wurde noch mehr der Gedanke rege , die ent —

deckten Maͤngel der Frohnen und Kriegspraͤſtationen zu

heben . Im Unterlande fanden ſich damals 714 frohn —

freie Buͤrger , nur 2499 frohnbare ; 508 gefreite Pferde ,

nur 1929 frohnbare ; ibö gefreite Ochſen und nur 701

frohnbare . Waͤhrend dieſer Vorbereitungen erfolgte der

Regierungsantritt , und eine Communication der Kam⸗

mer mit dem Geheimenrath von 1747 gibt uns folgende

Aufſchluͤſſe: Carl Wilhelm *) habe bald dag

Frohngeld , ſtatt der Naturaldienſte , eingefuͤhrt und

durch aufgeſtellte Pferd - und Ochſenzuͤge die herrſchaft⸗

lichen Frohnen beſtreiten laſſen — nicht lange nachher

aber die Frohnkaſſe , in der die Gelder nicht eingingen ,

wieder aufgehoben und eine beſondere Inſpection fuͤr

*) Geine Regierung begann 1709 .
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die ordentliche Naturalleiſtung aufgeſtellt . Dieſe ſey

aber in noch mehr Verwirrung gerathen . Die Frohnen

fuͤr die Herrſchaft fallen vor : bei Bauweſen , Jagden ,

Brennholz⸗machen und beifuͤhren , Naturalien zu und

von den Verrechnungen transportiren , Fruͤchte - wenden,

Heu⸗- machen , Gartenarbeiten *) ; Frohnen fuͤr das Land

oder Amt aber , bei Landſtraſſen , Graben -fertigen und

auspuzen , Damm - , Wehr - und Waſſergebaͤuden , Bo⸗

tengaͤngen und Anſpannfuhren zu militaͤriſchen Zuͤgen ;

für die Gemeinen endlich , bei Weegen und Stegen ,

Gemeinsbaufuhren , gemeinnuͤzigen Handarbeiten . Die

entdeckten Gebrechen nun ſeyen vielfaͤltig , bei Frohnen

des Zugs ſowohl , als der Hand . Sie wuͤrden zur Unzeit ,

in zu groſer Menge , oder unnoͤthig verlangt , und fo

von vielerlei Beamten angeordnet . Die Froͤhner fom -

men oft zu ſpaͤt oder bleiben gar aus , kehren zu fruͤh

heim , laden ſchlecht auf , verderben oder verlieren die

anvertrauten Materialien , des jeweils boshaften Abtrags

zu geſchweigen . Uibel gefertigte Arbeit muͤſſe oft aufs

Neue angefangen werden ; uͤberhaupt keine Aufſicht , keine

Vergleichung der Ausſchreiben mit den wirklichen Lei⸗

ſtungen , keine Gleichſtellung unter den ſehr verſchieden

angezogenen Ortſchaften ; auch in einzelnen Gemeinen zu

viele Frohnfreie , die die Ortsvorgeſezten nach Willkuͤhr

) In der Folge ließ Carl Friederich alle Arbeit in den

fuͤrſtlichen Gaͤrten mit Taglohn bezahlen , uͤber 12000 fl .
jaͤhrlich wurden hieran von der armen Klaſſe verdient .
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Cap . IV , 41

dafuͤr erklaͤren . Zur Erleichterung des Volks ſeyen bisher
die herrſchaftlichen Fuhren auf dem Gottesauer Kammer —

gut zu fuͤrſtlichen Gebaͤuden und andern Transporten
angezogen , danebſt fuͤr Herrſchaftsfrohnen auf dem Land ,
Wein und Brod gereit worden , allein in die Långe
fei dieſer Aufwand dem Fürſten nicht zuzumuthen . Die

Kammer erbot ſich nun ſelbſt , ſtatt eines Inſpectors die

Direction zu uͤbernehmen , und rechnete auf Erſparung der

Haͤlfte aller Frohnen . Ohne Zweifel hat auch dieſe bekannt

gewordene Aufmerkſamkeit ſchon alle Frohnaufſeher wach
und ſparſam gemacht .

Spaͤterhin haben die phyſiocratiſchen Verſuche im

Badiſchen neuerdings auf die Idee gefuͤhrt, ob nicht die

Wegſchaffung des ganzen traͤgen Frohnſyſtems , dagegen
die Dingung und baare Zahlung aller herrſchaftlichen
und Landes⸗Arbeiten , ſich durchſezen laſſe ? Es war eine

Lieblingsſache des Markgrafen , der einſtweilen zur Probe

fùr Unterland , 1772 die Aufhebung der Naturalfrohnen

gegen Einfuͤhrung eines Frohngeldes , wirklich im Allge⸗
meinen reſolvirte , von jedem Oberamt aber ſich die Vor —

ſchlaͤge gefallen ließ , wie die Sache mit dem wenigſten
Befremden bei den Unterthanen , ſich durchfuͤhren laſſe ?
Es ergaben ſich daruͤber viete Geſchaͤfte und noch mehr

Anſtaͤnde , beſonders in dem Repartionsfus der Frohn —
kaſſe. Man legte ein Weniges ( 45 Kreuzer ) auf den

Buͤrgerkopf und alles Weitere auf die Güter um . Då

man aber politiſches Bedenken fand , die Ausmaͤrker mit
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einem Frohn - Surrogat in Geld zu belegen : fo wurden

leztere ganz uͤbergangen , und ſchon dieſe Ungleichheit miß⸗

fiel . Ferner ward beſchloſſen , daß die bisherigen Frohn⸗

freien von dem Mitanzug ihrer , in der Menge ungleichen

Güter niht losgelaſſen werden koͤnnen , daß ihnen dage⸗

gen aus der Frohnkaſſe ſelbſt ein billiger Erſaz geſchoͤpft

werden folle , Aber dieſer Gegenſtand fuͤr die Schult⸗

beifen , Anwaͤlde , Buͤrgermeiſter , Waidgeſellen , Zollein⸗

nehmer , Hebammen — nahm den zehnten Theil der

ganzen Frohn - Kaſſe⸗Einnahm ( 1289 fl . ) weg ; und da

gar mancher Landmann mit ſeinen Geldleiſtungen ſchwer

oder nicht aufkam : ſo mangelte es bald an Mitteln um alle

Arbeiten zu bezahlen , wenn man nicht mit einem neuen

Zwang den Fuhrleuten und Tagloͤhnern einen niedern Tar

aufdringen wollte . Dazu die Sorge um einiges Fallen der

Guͤterpreiſe wegen der Geldumlage . Die Unterthanen brach —

ten daher ſtets Vorſtellungen gegen dieſe neue Einrichtung

ein ; auh die beguͤterten Staatsdiener und andere Stan —

desperſonen waren unzufrieden , daß ſie zur Frohnkaſſe ,

aus der ſie keinen Erſaz erhalten , mitangezogen wurden .

Man kam jezt auf die allgemeinere Vorfrage zuruͤck: ob

nicht eine wohl geordnete Natural - Frohnleiſtung ſchonen⸗

der fuͤr den Bürger ſelbſt ſey ? indem ein Hausvater

die nicht zu oft ihn treffende Abweſenheit von ſeinen eigenen

Geſchaͤften, leicht und gerne wieder einbringe , hingegen ,

wenn er auch von aller Frohn wegbleibe , darum doch

nicht zu Hauſe mehr als ihm Noth iſt , zu beſtellen

pflege , ſondern nur mehr Ruhe , an dem Frohngeld aber
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Cap . IV . 43

eine druͤckende Auflage behalte ) 9? Der Markgraf , der

von gemachten Schritten fuͤr das geglaubte Wohl der

Unterthanen ſchwer zuruͤck ging , reſolvirte erſt ſpaͤt (1780 ):

„ daß Er , wenn die vorgeſchlagenen Verſuche wegen Beiz

behaltung des Frohngeldes nichts wirken , und ſaͤmt⸗

liche Gemeinen auf ihren Sinn beharren
ſollten — die Aufhebung des gedachten Frohngeldes
und die Wiedereinfuͤhrung der Natural - Frohne geſchehen

laſſe “. So erfolgte es denn ; jedoch war man durch dieſe

Proben zum Nachdenken uͤber mancherlei Verbeſſerungen
in der verwickelten Materie gekommen . Es wurden einige

Kammerdeputirte dazu niedergeſezt ; die Hand - und Zug -

frohnen genauer geſondert ; bei den leztern der Maasſtab

zum Austheiler nicht mehr nach dem bloſen Frohn -

vieh , deſſen Verminderung umſonſt ſtaͤrker wuͤrde , ſon⸗

dern mit nach dem ganzen vorhandenen Viehſtand ge —

nommen ; fuͤr groͤſſere Bezirke eine und dieſelbe Frohn⸗

ſchreiberei ( damit der Unterthan nicht durch mehrere ſich

kreuzende Befehle leide) angeordnet , und zwar nur fuͤr

die , deſto genauer zu handhabenden Herrſchafts - und

Landesfrohnen , wogegen die Gemeinfrohnen von jeder

Commun unter ſich vertheilt werden . Nicht mehr an

willküͤhrlich , von jedem Froͤhner gewaͤhlten Tagen , ſon⸗

*) Nur verfteht fih , daf — um die Güte ber Arbeit , als

Endzweck , niht aus bem Aug zu verlieren — der arti -

ſtiſche Aufſeher eini ge ausgeſuchte Arbeiter , wenn er ſi

nicht unter den Froͤhnern findet , lieber um Geld dingt ,
und an den rechten Plaz ſtellt .
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dern nur an vorgeſchriebenen , galt die Arbeit , der man

dann beffer fonnte aufſehen laſſen ; aber dem Einzelnen ,

der gerade anderwaͤrts noͤthiger iſt , wird leicht geſtattet ,

einen andern Mann zu ſtellen — wie denn auch , auf

Verwendung eines Ortsvorgeſezten , dap feine ganze Ge -

meine in dringenden Feldgeſchaͤften begriffen ſey , die

Frohnverwaltungen zum Umſchreiben auf eine andere

Gemeine , ſo weit thunlich , angewieſen ſind . Eigene

Frohntabellen wurden zum Druck eingerichtet , um ſie

leichter alle Quartale vergleichen , und jährlich darauf

abrechnen zu koͤnnen — nicht mittelſt Geldzahlung , ſon—⸗

dern mit Notirung des Frohnen - Ruͤckſtandes oder Gut⸗

habens auf die Pflicht des folgenden Jahres ) .

Dieſe und aͤhnliche Grundſaͤze wurden allmaͤlig in beiden Lan⸗

destheilen geuͤbt. Einen eigenen Verſuch im Hochbergiſchen

erzaͤhlt Schloſſer im Journ . v. u. f. Teutſchl . v. 178b .
S . 119 . J . J . 1791 folgte eine abermals weiter ge⸗
hende Probe im Oberamte Roͤteln , die , nebſt Beibehal —

tung des Aufgebots zur Natural - Leiſtung , eine reine jaͤhr⸗

lihe Ausgleichung mittelſt Geldes bezielte , ſich aber auch nicht

erhalten hat . Im Ganzen fanden wir , daß zwar einige

Regeln fuͤr die Arbeits - und Austheilungs - Ordnung , wie

fuͤr die Obſicht gegen Mißbraͤuche , allenthalben wahr und

feſt bleiben ; daß aber die Verſchiedenheit der , in dieſem
oder jenem Landestheil vorkommenden Gattungen ſowohl ,
als Menge der Waſſer - , Land - und Bau- ⸗Dienſte , in⸗

gleichen das Gebuͤrg gegen die Ebene , die ungleiche Diſtanz
der Wohnorte von den Arbeitsplaͤzen , und die groͤſſere oder

geringere Bevoͤlkerung , Gewerbsbeſchaͤftigung und Vermoͤg⸗
lichkeit — in dieſer Materie mehr , als irgend einer , noͤthig
machen , daf man von der ganz gleichen Frohn - Ord⸗

nung eines ausgedehnten Landes abſtehe , und jedem engern
Bezirk ſeine paſſende Einrichtung gebe oder belafe .
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Cap , IV . 45

Noch fallen in dieſe erſten Jahre nach dem bbadi⸗

ſchen Landeserwerb , frohe Ereigniſſe in der fuͤrſtlichen
Familie . Carl Friederich — nachdem Sein Erb —

prinz 1773 das 18te Jahr zuruͤck gelegt hatte — fuͤhrte

ihn feierlich in das Geheimeraths - Collegium ein , und

lies ihn von dieſer Zeit an regelmaͤſigen Theil an den

Berathungen nehmen , damit er einſt in allen Staatver⸗

haͤltniſſen ſchon unterrichtet , den Regentenſiz beſteige.
Im folgenden Jahr wurde die Verlobung des jungen
Fuͤrſten mit Amalie Friederike , Prinzeſſin von

Heſſen⸗Darmſtadt — der Nichte der Markgraͤfin , Tochter
des regierenden Landgrafen Ludwig IX und der ge⸗

prieſenen Landgraͤfin Henriette Caroline — ver⸗

kuͤndet . Am ı5ten Julius 1774 , zu Carlsruh , war

die Vollziehungsfeier dieſer denkwuͤrdigen Ehe , von wel⸗

cher ſich ein auſſerordentlicher Glanz uͤber das badiſche

Fuͤrſtenhaus , und mittelſt wichtiger Verbindungen , viel

Heil uͤber das Land ſelbſt ergoſſen hat . Nach zweien

Jahren entſproſſen Prinzeſſinnen Zwillinge , und die

Freude der Unterthanen war lebhaft , dazumal im Dur⸗

lachiſchen ſeit einigen Generationen , keine Fuͤrſtentochter

grosgezogen war . „Prinzeſſinnen koͤnnen Thronen be —

ſteigen “ hoͤrte man ſagen . Die meiſten Aemter des Lan⸗

des brachten Kindbettgeſchenke dar — das im Verhaͤltniß
mit mehr Armen beladene Oberamt Hochberg 3060 fl.
Sein oberbeamter ) , indem er dieſelben uͤberreichte, ließ

*) Schloſſer .
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mit feiner Redekraft lebendige Worte hber die Hilfsbe⸗

dürftigen Familien ſeines Amtsſprengels fallen , und die

junge fürſtliche Mutter beſchloß , das hochbergiſche Ge -

ſchenk in eine Stiftung zur Erziehung dortiger armen

Kinder zu verwandeln . Sie trug dem Redner den Ent⸗

wurf des naͤhern Planes auf , den ſodann , auf ihr An⸗

ſuchen , der Markgraf genehmigte wie folgt : es ſollen aus

den Intereſſen des Fonds , zu 2 Theilen Maͤdchen , zum

dritten Theil Knaben , bis nach dem vierzehnten Jahr

erzogen , alsdann mit vollſtaͤndiger Kleidung , und noch

mit 50 fl. oder mit Lehrgeld und Handwerkszeug , aus —

geſtattet werden . Alle hochbergiſchen Vogteien und Stabs —

orte haben das Recht , ein armes Kind zu ernennen ;

dann ruͤcken ſo viele , als die Kaſſe wohl erziehen kann ,

dem Loos nach , ein . Jedesmal am Geburtstag unſerer

aͤlteſten Prinzeſſinnen ſollen der Stifterin Rechnung und

Bericht vorgelegt werden . Sie ernennt den Verwalter ,

der fuͤr ſeine Belohnung vor der Hand nichts erhaͤlt .

Er ſorgt nicht nur fuͤr die Gelder , ſondern auch fuͤr die

gute Erziehung und Pflege der Kinder , dieer oͤfter zu

beſuchen hat . Dieſe Stiftung ſoll aus dem Oberamt

Hochberg — wo jeder Unterthan berechtigt iſt , am jaͤhr—

lichen Gruͤndungstag Rechnungs - Einſicht zu verlangen —
nie weggezogen werden , und gleicher Privilegien , wie

andere milde Fonds ( in Ganten , Taxen ꝛc. ) theilhaftig

ſeyn .
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Der reichliche Seegen dieſes Inſtituts , Amalien⸗

Stiftung genannt , hat die Erwartung noch uͤber —

troffen *) .

V.

Die Theilung der hintern Grafſchaft Sponheim

( 1776 ) . Blicke in die damalige Verfaſſung
des teutſchen linken Rheinufers .

Schon lange vor dem Anfall der mittlern Mark⸗

grafſchaft war diefe Theilung zwiſchen den gemeinſchaft —

) Anfaͤnglich wurden nur 3 Kinder in die damalige Baum⸗

wollen⸗Spinnerei zu Emmendingen aufgenommen , Als

dieſe 1787 auseinander ging und die Perſon der Oberbe⸗
amten zugleich wechſelte , war der Fond auf 6675 fl . ane
gewachſen . Der neue Obervogt Roth , mit gleichem Auf⸗
trag der hohen Stifterin begabt , konnte 8 Kinder ſogleich
verpflegen laſſen ; aber bei des Markgrafen Ableben ſtan⸗
den deren 28 im Unterhalt der Stiftung , und der Fond
war uͤber 19000 fl . angeſtiegen — weil die Gemeinen (die ,
unerachtet der neuern Aemter - Verkleinerung , immer nach
der alten Ausdehnung des Oberamts daran Theil be
halten ) als ſie ſahen , daß die gemeinnuͤzige Anſtalt fib
bald uͤber alle verlaſſenen Kinder erſtrecken koͤnne , eine
jaͤhrliche Collecte zur Verſtaͤrkung ſich gern gefallen lieſſen;
weil ferner i. J . 1790 . Carl Friederich 2000 fl . zum
wohlgefalligen Inſtitut ſchenkte ; weil die aufgehobene Hech⸗
lerzunft ihr Vermögen mit 1100 fl. dieſer geliebten Stif⸗
tung abtrat ; weil dieſelbe ganz unentgeltlich verwaltet wird
und gutdenkende Menſchen , die nicht blos Hoffnungen,
ſondern ſchon die ſchoͤne Wirklichkeit vor Augen haben ,
ihr jeweils noch Vermaͤchtniſſe zuwenden . 4 bis 500 fl .
pflegen jaͤhrlich erſpart zu werden ,
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